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Erklärung Schwedens, Österreichs und Deutschlands 
 
Die Einigung bedeutet, dass die Verwaltungsbehörden Zugang zu Datenverkehrsaufzeichnungen im 
Besitz von Anbietern öffentlicher elektronischer Kommunikationsnetze erhalten. Dadurch kommt 
es zu gravierenden Eingriffen in Bezug auf das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens 
und das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten. Fragen im Zusammenhang mit der 
Privatsphäre und der Aufsicht sind hoch sensibler Natur und müssen daher in sämtlichen EU-Poli-
tikbereichen in kohärenter Weise behandelt werden. Wir begrüßen es, dass in den Erwägungs-
gründen klargestellt wird, dass in den Mitgliedstaaten angemessene und wirksame Schutzvorkeh-
rungen, etwa eine vorherige Genehmigung der zuständigen Justizbehörden, für die Ausübung dieser 
Befugnisse bestehen sollten. Wir hätten es lieber gesehen, wenn auch das Erfordernis angemessener 
und wirksamer rechtlicher Schutzvorkehrungen in dem Artikel zum Ausdruck gekommen wäre. In 
diesem Zusammenhang sollte der Meinung des EDSB in gebührender Weise Rechnung getragen 
werden. Des Weiteren gehen wir davon aus - und haben auch nachdrücklich darauf hingewiesen -, 
dass ausdrücklich erwähnt wird, dass der Zugang nicht für Daten gilt, die für die Zwecke der Richt-
linie 2006/24/EG (Richtlinie über die Vorratsspeicherung von Daten) auf Vorrat gespeichert 
werden, da damit das Erfordernis im Sinne dieser Richtlinie, Daten nur für die Zwecke der Unter-
suchung, Aufdeckung und Verfolgung schwerwiegender Straftaten zu speichern, umgangen würde. 
Jede Ausweitung des Zugangs zu Verkehrsdaten außerhalb gerichtlicher Verfahren wäre ein 
gefährlicher Präzedenzfall für andere EU-Dossiers. 
 

Erklärung Portugals und Spaniens 
 
Portugal und Spanien begrüßen die Einigung über die Marktmissbrauchsverordnung, insbesondere 
die darin vorgesehene ehrgeizige Sanktionsregelung. 
Portugal und Spanien stellen fest, dass die Sanktionsregelung eine sehr sensible Angelegenheit ist. 
Die rechtlichen und institutionellen Rahmen der einzelnen Mitgliedstaaten sind sehr unterschiedlich 
und diese einzelstaatlichen Rahmen müssen nun, da die Harmonisierung der Sanktionsregelung auf 
europäischer Ebene verfolgt wird, kohärent bleiben. Die Schwierigkeiten der einschlägigen Bera-
tungen sind durchaus bekannt und auf die meisten Besonderheiten von Mitgliedstaaten ist einge-
gangen worden, insbesondere bei verfassungsrechtlicher Problematik.  
Portugal und Spanien werden bestrebt sein, das dauerhafte Verbot der Wahrnehmung von 
Führungsaufgaben in Wertpapierfirmen in Übereinstimmung mit dem einzelstaatlichen Recht 
umzusetzen. 
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